
Bei geringfügigen Verstößen kann der öffentliche Tadel 
oder auch die ^Geldstrafe angebracht sein«, wenn das Ver
fahren nicht zur Verhandlung vor den gesellschaftlichen 
Gerichten geeignet ist*
Bei allen Maßnlffimen der strafrechtlichen Verantwortlich
keit, die bei fahrlässigen Straftaten zur Anwendung 
kommen, ist zu sichern, daß der Schutz-,Vorbeugungs- und 
Erziehungszweck im konkreten Einzelfall durch das Prinzip 
der Wiedergutmachung undBewahrung erfüllt wird (vgl« 
hierzu die Ausführungen im Lehrkommentar Strafrecht^ 
Band I zu Art* 2, S* 4-1 ff.).
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